
Nr. 09/2020  - 1 - AmtsblAtt löcknitz-Penkun

Jahrgang 15 15. September 2020 Nr. 09

P
os

tw
ur

fs
en

d
un

g 
sä

m
tli

ch
e 

H
au

sh
al

te

Sonnenuntergang in Löcknitz



AmtsblAtt löcknitz-Penkun  - 2 - Nr. 09/2020

6

9

Immobilienkaufmann Ralf Pete 
Tel.: 03973- 4490858 | Mobil: 0170-2837799

Unsere Kunden 
     sind die beste Werbung

Mit der erfolgreichen Verkaufsabwicklung 

meines Grundstücks auf Usedom bin ich 

sehr zufrieden. Herr Pete war immer erreich-

bar und hat jede Anregung zur Text- oder 

Preisänderung sofort konstruktiv aufgegrif-

fen und umgesetzt. Diesen Makler- und auch 

ausdrücklich seine Innendienstkraft kann ich 

uneingeschränkt empfehlen. 

Herzlichen Dank und viele Grüsse                         

aus Hamburg, Frank Kasper

Reinhart Schmidt
Orthopädie-Schuhmachermeister seit 1978
Prenzlauer Str. 4 • 17309 Pasewalk · Tel. (03973) 212256
Mo. - Do. 9 - 18 Uhr · Fr. 9 - 16 Uhr
Verkauf von fußgerechten Schuhen
Corona-Spezial im Juni
Alle vorhandenen Lagerschuhe 20 % Rabatt
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Mo. - Do. 9 - 18 Uhr · Fr. 9 - 16 Uhr
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Corona-Spezial im Juni
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Prenzlauer Str. 4 • 17309 Pasewalk • Tel. (03973) 212256
Öffnungszeiten: Mo. - Do. 9 Uhr bis 18 Uhr • Fr. 9 Uhr bis 16 Uhr

Wir sehen uns!
Thomas Krüger · Prenzlauer Straße 3c
17321 Löcknitz Telefon 039754/20496
Fax 20749

Löcknitz
Kfz-Meisterbetrieb, Inh. Thomas Krüger

     hat  Geburtstag
Aus Anlass meines

     einjährigen Jubiläums
möchte ich mich bei allen treuen Kunden, 
kollegialen Geschäftspartnern und hilfsbereiten 
Freunden herzlich bedanken.

Auf viele weitere zufriedene Jahre – in denen
ich mit fairen Preisen und vielseitigem 
kompetentem Leistungsangebot für 
Sie/Euch dasein darf! 
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Öffentliche Bekanntmachungen – Anfang – 

ÖffentlIche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung zum Jahresabschlusses 2015 für die Gemeinde Blankensee

Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungs-
prüfungsamt haben den Jahresabschluss der Gemeinde 
Blankensee zum 31. Dezember 2015 gemäß § 3a KPG 
geprüft. Das Rechnungsprüfungsamt und der Rechnungs-
prüfungsausschuss haben das Ergebnis in ihren Prüfungs-
berichten und ihren abschließenden Prüfungsvermerken 
zusammengefasst und einen uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt. 
Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Bean-
standungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der 
Feststellung durch die Gemeindevertretung entgegenste-
hen könnten. 

Die Bilanzsumme beträgt 3.452.941,45 e                      
Das Jahresergebnis 2015 
vor Veränderung der Rücklagen beträgt -64.862,00 e
Das Jahresergebnis 2015 
nach Veränderung der Rücklagen beträgt 483,58 e
Die Finanzrechnung weist für 2015 
einen Saldo aus von 16.963,79 e

Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 GemHVO-Doppik ist 
insgesamt nicht gegeben.
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde von der Gemein-
devertretung beschlossen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung 
am 09.06.2020 beschlossen, der Gemeindevertretung die 
Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Blan-
kensee zum 31. Dezember 2015 zu empfehlen. 
Die Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung er-
folgte am 05.08.2020.

Beschluss Nr. 329
Die Gemeindevertretung Blankensee beschließt, den vom 
Rechnungsprüfungsausschuss und vom Rechnungsprü-
fungsamt geprüften Jahresabschluss der Gemeinde Blan-
kensee zum 31. Dezember 2015 festzustellen.

Die Gemeindevertretung Blankensee ermächtigt die Ver-
waltung gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik den 
ausgewiesenen und festgestellten Jahresüberschuss in 
Höhe von 483,58 e in voller Höhe auf die neue Rechnung 
vorzutragen.

Beschluss Nr. 330
Die Gemeindevertretung Blankensee beschließt, dem Bür-
germeister für das Haushaltsjahr 2015 Entlastung zu ertei-
len.

Der Jahresabschluss 2015 der Gemeinde Blankensee wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Jahresabschluss 
liegt mit seinen Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt 
der Bekanntmachung an für sieben Werktage in der Amts-
verwaltung Löcknitz-Penkun, Chausseestraße 30, Käm-
merei, zu den Öffnungszeiten öffentlich aus.

Blankensee, den 28.08.2020

S. Müller
Bürgermeister

Hinweis gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M/V):
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der KV M/V 
enthalten oder aufgrund der KV M/V erlassen worden sind, kann nach 
Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, wenn bei der Bekanntmachung auf die Rege-
lungen dieses Absatzes hingewiesen worden ist.
Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist 
schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, 
aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber dem Amt geltend gemacht 
wird. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntma-
chungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht 
werden.

Sachverhalt
Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungs-
prüfungsamt haben den Jahresabschluss des Städtebau-
lichen Sondervermögens „Dorfgebiet“ der Gemeinde Ro-
thenklempenow zum 31. Dezember 2014 gemäß § 3a KPG 
geprüft. 
Das Rechnungsprüfungsamt und der Rechnungsprüfungs-
ausschuss haben das Ergebnis in ihren  Prüfungsberichten 
und ihren abschließenden Prüfungsvermerken zusammen-
gefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. 
Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Bean-
standungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der 
Feststellung durch die Gemeindevertretung entgegenste-
hen könnten. 

Öffentliche Bekanntmachung zum Jahresabschluss 2014 des Städtebaulichen  
Sondervermögens „Dorfgebiet“ für die Gemeinde Rothenklempenow

Das Vermögen beträgt zum 31.12.2014 138.352,74 e
Das Jahresergebnis 2014 ist ausgeglichen.
Die Finanzrechnung 2014 
weist einen Saldo aus von: -5.277,34 e
Die Investitionsauszahlungen 
betragen in 2014 73.214,14 e
Die liquiden Mittel auf Bankkonten betragen 28.666,44 e

Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 GemHVO ist insge-
samt nicht gegeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung 
am 09.06.2020 beschlossen, der Gemeindevertretung die 
Feststellung des Jahresabschlusses des Städtebaulichen 
Sondervermögens „Dorfgebiet“ der Gemeinde Ro-
thenklempenow zum 31. Dezember 2014 zu empfehlen. 
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Die Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Ro-
thenklempenow erfolgte am 25.08.2020.

Beschlussvorschlag Nr. 528
Die Gemeindevertretung Rothenklempenow beschließt, 
den vom Rechnungsprüfungsausschuss und vom Rech-
nungsprüfungsamt geprüften Jahresabschluss des Städ-
tebaulichen Sondervermögens „Dorfgebiet“ der Gemeinde 
Rothenklempenow zum 31. Dezember 2014 festzustellen.

Beschlussvorschlag Nr. 529
Die Gemeindevertretung Rothenklempenow beschließt, 
dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2014 Entlastung 
zu erteilen.

Der Jahresabschluss des Städtebaulichen Sondervermö-
gens „Dorfgebiet“ 2014 der Gemeinde Rothenklempenow 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Jahresab-
schluss liegt mit seinen Anlagen zur Einsichtnahme vom 
Zeitpunkt der Bekanntmachung an für sieben Werktage in 
der Amtsverwaltung Löcknitz-Penkun, Chausseestraße 30, 
Kämmerei, zu den Öffnungszeiten öffentlich aus.

Rothenklempenow, den 28.08.2020

Schulze
Bürgermeister

Hinweis gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M/V):
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der KV M/V 
enthalten oder aufgrund der KV M/V erlassen worden sind, kann nach 
Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, wenn bei der Bekanntmachung auf die Rege-
lungen dieses Absatzes hingewiesen worden ist.
Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist 
schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, 
aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber dem Amt geltend gemacht 
wird. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntma-
chungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht 
werden.

Öffentliche Bekanntmachung zum Jahresabschluss 2015 des Städtebaulichen  
Sondervermögens „Dorfgebiet“ für die Gemeinde Rothenklempenow

Sachverhalt
Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprü-
fungsamt haben den Jahresabschluss des Städtebaulichen 
Sondervermögens „Dorfgebiet“ der Gemeinde Rothenklem-
penow zum 31. Dezember 2015 gemäß § 3a KPG geprüft. 
Das Rechnungsprüfungsamt und der Rechnungsprüfungs-
ausschuss haben das Ergebnis in ihren  Prüfungsberichten 
und ihren abschließenden Prüfungsvermerken zusammen-
gefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Bean-
standungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der 
Feststellung durch die Gemeindevertretung entgegenste-
hen könnten. 

Das Vermögen beträgt zum 31.12.2015 203.437,98 e
Das Jahresergebnis 2015 ist ausgeglichen.
Die Finanzrechnung 2015 
weist einen Saldo aus von: 55.763,09 e
Die Investitionsauszahlungen 
betragen in 2015 30.232,05 e
Die liquiden Mittel auf Bankkonten betragen 84.429,53 e

Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 GemHVO ist insge-
samt nicht gegeben.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung 
am 09.06.2020 beschlossen, der Gemeindevertretung die 
Feststellung des Jahresabschlusses des Städtebaulichen 
Sondervermögens „Dorfgebiet“ der Gemeinde Ro-
thenklempenow zum 31. Dezember 2015 zu empfehlen. 
Die Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Ro-
thenklempenow erfolgte am 25.08.2020.

Beschlussvorschlag Nr. 532
Die Gemeindevertretung Rothenklempenow beschließt, 
den vom Rechnungsprüfungsausschuss und vom Rech-
nungsprüfungsamt geprüften Jahresabschluss des Städ-

tebaulichen Sondervermögens „Dorfgebiet“ der Gemeinde 
Rothenklempenow zum 31. Dezember 2015 festzustellen.

Beschlussvorschlag Nr. 533
Die Gemeindevertretung Rothenklempenow beschließt, 
dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2015 Entlastung 
zu erteilen.

Der Jahresabschluss des Städtebaulichen Sondervermö-
gens „Dorfgebiet“ 2015 der Gemeinde Rothenklempenow 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Der Jahresabschluss liegt mit seinen Anlagen zur Einsicht-
nahme vom Zeitpunkt der Bekanntmachung an für sieben 
Werktage in der Amtsverwaltung Löcknitz-Penkun, Chaus-
seestraße 30, Kämmerei, zu den Öffnungszeiten öffentlich 
aus.

Rothenklempenow, den 28.08.2020

Schulze
Bürgermeister

Hinweis gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M/V):
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der KV M/V 
enthalten oder aufgrund der KV M/V erlassen worden sind, kann nach 
Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, wenn bei der Bekanntmachung auf die Rege-
lungen dieses Absatzes hingewiesen worden ist.
Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist 
schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, 
aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber dem Amt geltend gemacht 
wird. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntma-
chungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht 
werden.
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Öffentliche Bekanntmachung zum Jahresabschluss 2014 für die Gemeinde Rothenklempenow

Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungs-
prüfungsamt haben den Jahresabschluss der Gemeinde 
Rothenklempenow zum 31. Dezember 2014 gemäß § 3a 
KPG geprüft. 
Das Rechnungsprüfungsamt und der Rechnungsprüfungs-
ausschuss haben das Ergebnis in ihren Prüfungsberichten 
und ihren abschließenden Prüfungsvermerken zusammen-
gefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Bean-
standungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der 
Feststellung durch die Gemeindevertretung entgegenste-
hen könnten. 

Die Bilanzsumme beträgt 9.595.837,55 e
Das Jahresergebnis vor Veränderung 
der Rücklagen 2014 beträgt -133.114,66 e
Das Jahresergebnis 2014 nach 
Veränderung der Rücklagen beträgt -133.114,66 e
Die Finanzrechnung 2014 
weist einen Saldo aus von -160.879,11 e

Von einem Haushaltsausgleich gemäß § 16 GemHVO kann 
insgesamt nicht ausgegangen werden.
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde von der Gemein-
devertretung beschlossen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung 
am 09.06.2020 beschlossen, der Gemeindevertretung die 
Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Ro-
thenklempenow zum 31. Dezember 2014 zu empfehlen. 
Die Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Ro-
thenklempenow erfolgte am 25.08.2020.

Beschluss Nr. 530
Die Gemeindevertretung Rothenklempenow beschließt, 
den vom Rechnungsprüfungsausschuss  und vom Rech-
nungsprüfungsamt geprüften Jahresabschluss der Ge-
meinde Rothenklempenow zum 31. Dezember 2014  fest-
zustellen.

Die Gemeindevertretung Rothenklempenow ermächtigt die 
Verwaltung gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik den 
ausgewiesenen und festgestellten Jahresfehlbetrag in 
Höhe von -133.114,66 e in voller Höhe auf die neue Rech-
nung vorzutragen.

Beschluss Nr. 531
Die Gemeindevertretung Rothenklempenow beschließt, 
dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2014 die Entlas-
tung zu erteilen.

Der Jahresabschluss 2014 der Gemeinde Rothenklem-
penow wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Der Jahresabschluss liegt mit seinen Anlagen zur Einsicht-
nahme vom Zeitpunkt der Bekanntmachung an für sieben 
Werktage in der Amtsverwaltung Löcknitz-Penkun, Chaus-
seestraße 30, Kämmerei, zu den Öffnungszeiten öffentlich 
aus.

Rothenklempenow, den 28.08.2020

Schulze
Bürgermeister

Hinweis gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M/V):
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der KV M/V 
enthalten oder aufgrund der KV M/V erlassen worden sind, kann nach 
Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, wenn bei der Bekanntmachung auf die Rege-
lungen dieses Absatzes hingewiesen worden ist.
Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist 
schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, 
aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber dem Amt geltend gemacht 
wird. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntma-
chungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht 
werden.

Öffentliche Bekanntmachung zum Jahresabschluss 2015 für die Gemeinde Rothenklempenow

Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungs-
prüfungsamt haben den Jahresabschluss der Gemeinde 
Rothenklempenow zum 31. Dezember 2015 gemäß § 3a 
KPG geprüft. 
Das Rechnungsprüfungsamt und der Rechnungsprüfungs-
ausschuss haben das Ergebnis in ihren Prüfungsberichten 
und ihren abschließenden Prüfungsvermerken zusammen-
gefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Bean-
standungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der 
Feststellung durch die Gemeindevertretung entgegenste-
hen könnten. 

Die Bilanzsumme beträgt 9.791.390,29 e
Das Jahresergebnis vor Veränderung 
der Rücklagen 2015 beträgt - 46.866,69 e

Das Jahresergebnis 2015 nach Veränderung 
der Rücklagen beträgt 4.607,15 e
Die Finanzrechnung 2015 weist 
einen Saldo aus von 34.651,84 e

Von einem Haushaltsausgleich gemäß § 16 GemHVO kann 
insgesamt nicht ausgegangen werden.
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde von der Gemein-
devertretung beschlossen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung 
am 09.06.2020 beschlossen, der Gemeindevertretung die 
Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Ro-
thenklempenow zum 31. Dezember 2015 zu empfehlen. 
Die Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Ro-
thenklempenow erfolgte am 25.08.2020.
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Beschluss Nr. 534
Die Gemeindevertretung Rothenklempenow beschließt, 
den vom Rechnungsprüfungsausschuss  und vom Rech-
nungsprüfungsamt geprüften Jahresabschluss der Ge-
meinde Rothenklempenow zum 31. Dezember 2015 fest-
zustellen.
Die Gemeindevertretung Rothenklempenow ermächtigt die 
Verwaltung gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik den 
ausgewiesenen und festgestellten Jahresüberschuss in 
Höhe von 4.607,15 e in voller Höhe auf die neue Rechnung 
vorzutragen.

Beschluss Nr. 535
Die Gemeindevertretung Rothenklempenow beschließt, 
dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2015 die Entlas-
tung zu erteilen.

Der Jahresabschluss 2015 der Gemeinde Rothenklem-
penow wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Der Jahresabschluss liegt mit seinen Anlagen zur Einsicht-
nahme vom Zeitpunkt der Bekanntmachung an für sieben 
Werktage in der Amtsverwaltung Löcknitz-Penkun, Chaus-

seestraße 30, Kämmerei, zu den Öffnungszeiten öffentlich 
aus.

Rothenklempenow, den 28.08.2020

Schulze
Bürgermeister

Hinweis gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M/V):
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der KV M/V 
enthalten oder aufgrund der KV M/V erlassen worden sind, kann nach 
Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, wenn bei der Bekanntmachung auf die Rege-
lungen dieses Absatzes hingewiesen worden ist.
Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist 
schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, 
aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber dem Amt geltend gemacht 
wird. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntma-
chungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht 
werden.

Öffentliche Bekanntmachung zum Jahresabschluss 2014 für die Gemeinde Glasow

Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungs-
prüfungsamt haben den Jahresabschluss der Gemeinde 
Glasow zum 31. Dezember 2014 gemäß § 3a KPG geprüft. 
Das Rechnungsprüfungsamt und der Rechnungsprüfungs-
ausschuss haben das Ergebnis in ihren Prüfungsberichten 
und ihren abschließenden Prüfungsvermerken zusammen-
gefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Bean-
standungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der 
Feststellung durch die Gemeindevertretung entgegenste-
hen könnten. 

Die Bilanzsumme beträgt 2.525.230,58 e
Das Jahresergebnis vor Veränderung 
der Rücklagen 2014 beträgt -1.199,81 e
Das Jahresergebnis 2014 nach 
Veränderung der Rücklagen beträgt 20.472,75 e
Die Finanzrechnung 2014 
weist einen Saldo aus von 40.400,41 e

Von einem Haushaltsausgleich gemäß § 16 GemHVO kann 
insgesamt ausgegangen werden.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung 
am 24.10.2019 beschlossen, der Gemeindevertretung die 
Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Glasow 
zum 31. Dezember 2014 zu empfehlen. 
Die Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung 
Glasow erfolgte am 11.08.2020.

Beschluss Nr. 238
Die Gemeindevertretung Glasow beschließt, den vom 
Rechnungsprüfungsausschuss und vom Rechnungsprü-
fungsamt geprüften Jahresabschluss der Gemeinde 
Glasow i. d. F. vom 19.06.2019 zum 31. Dezember 2014 
festzustellen.

Die Gemeindevertretung Glasow ermächtigt die Verwaltung 
gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik den ausgewie-
senen und festgestellten Jahresüberschuss in Höhe von 
20.472,75 e in voller Höhe auf die neue Rechnung vorzu-
tragen.

Beschluss Nr. 239
Die Gemeindevertretung Glasow beschließt, dem Bürger-
meister für das Haushaltsjahr 2014 die Entlastung zu er-
teilen.

Der Jahresabschluss 2014 der Gemeinde Glasow wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Der Jahresabschluss liegt mit seinen Anlagen zur Einsicht-
nahme vom Zeitpunkt der Bekanntmachung an für sieben 
Werktage in der Amtsverwaltung Löcknitz-Penkun, Chaus-
seestraße 30, Kämmerei, zu den Öffnungszeiten öffentlich 
aus.

Glasow, den 28.08.2020

R. Sommer
Bürgermeister

Hinweis gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M/V):
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der KV M/V 
enthalten oder aufgrund der KV M/V erlassen worden sind, kann nach 
Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, wenn bei der Bekanntmachung auf die Rege-
lungen dieses Absatzes hingewiesen worden ist.
Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist 
schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, 
aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber dem Amt geltend gemacht 
wird. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntma-
chungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht 
werden.
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Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungs-
prüfungsamt haben den Jahresabschluss der Gemeinde 
Glasow zum 31. Dezember 2015 gemäß § 3a KPG geprüft. 
Das Rechnungsprüfungsamt und der Rechnungsprüfungs-
ausschuss haben das Ergebnis in ihren Prüfungsberichten 
und ihren abschließenden Prüfungsvermerken zusammen-
gefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Bean-
standungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der 
Feststellung durch die Gemeindevertretung entgegenste-
hen könnten. 

Das Vermögen zum 31.12.2015 beträgt 2.566.351,73 e
Das Jahresergebnis vor Veränderung 
der Rücklagen 2015 beträgt -18.396,26 e
Das Jahresergebnis 2015 
nach Veränderung der Rücklagen beträgt 9.799,66 e
Die Finanzrechnung 2015 weist 
einen Saldo aus von 19.012,76 e
Die Investitionsauszahlungen 
betragen in 2015 9.400,44 e
Die Investitionskredite 
betragen zum Bilanzstichtag 374.959,00 e
Die Forderungen aus dem gemeinsamen 
Zahlungsmittelbestand betragen zum 
Bilanzstichtag 294.709,83 e

Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 GemHVO-Doppik ist 
insgesamt gegeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung 
am 09.06.2020 beschlossen, der Gemeindevertretung die 
Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Glasow 
zum 31. Dezember 2015 zu empfehlen. 
Die Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung 
Glasow erfolgte am 11.08.2020.

Öffentliche Bekanntmachung zum Jahresabschluss 2015 für die Gemeinde Glasow

Beschluss Nr. 249
Die Gemeindevertretung Glasow beschließt, den vom 
Rechnungsprüfungsausschuss und vom Rechnungsprü-
fungsamt geprüften Jahresabschluss der Gemeinde 
Glasow zum 31. Dezember 2015 festzustellen.
Die Gemeindevertretung Glasow ermächtigt die Verwaltung 
gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik den ausgewie-
senen und festgestellten Jahresüberschuss in Höhe von 
9.799,66 e in voller Höhe auf die neue Rechnung vorzutra-
gen.

Beschluss Nr. 250
Die Gemeindevertretung Glasow beschließt, dem Bürger-
meister für das Haushaltsjahr 2015 die Entlastung zu er-
teilen.

Der Jahresabschluss 2015 der Gemeinde Glasow wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Der Jahresabschluss liegt mit seinen Anlagen zur Einsicht-
nahme vom Zeitpunkt der Bekanntmachung an für sieben 
Werktage in der Amtsverwaltung Löcknitz-Penkun, Chaus-
seestraße 30, Kämmerei, zu den Öffnungszeiten öffentlich 
aus.

Glasow, den 28.08.2020

R. Sommer
Bürgermeister

Hinweis gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M/V):
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der KV M/V 
enthalten oder aufgrund der KV M/V erlassen worden sind, kann nach 
Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, wenn bei der Bekanntmachung auf die Rege-
lungen dieses Absatzes hingewiesen worden ist.
Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist 
schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, 
aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber dem Amt geltend gemacht wird. 
Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungs-
vorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden.

Öffentliche Bekanntmachung zum Jahresabschlusses 2015 für die Gemeinde Krackow

Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungs-
prüfungsamt haben den Jahresabschluss der Gemeinde 
Krackow zum 31. Dezember 2015 gemäß § 3a KPG geprüft. 
Das Rechnungsprüfungsamt und der Rechnungsprüfungs-
ausschuss haben das Ergebnis in ihren Prüfungsberichten 
und ihren abschließenden Prüfungsvermerken zusammen-
gefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Bean-
standungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der 
Feststellung durch die Gemeindevertretung entgegenste-
hen könnten. 

Das Vermögen zum 31.12.2015 beträgt 5.542.289,80 e
Das Jahresergebnis 2015 beträgt 62.328,35 e
Die Finanzrechnung 2015 
weist einen Saldo aus von 272.262,15 e

Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 GemHVO-Doppik ist 
insgesamt gegeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung 
am 09.06.2020 beschlossen, der Gemeindevertretung die 
Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde 
Krackow zum 31. Dezember 2015 zu empfehlen. 
Die Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung er-
folgte am 25.08.2020.

Beschluss Nr. 588
Die Gemeindevertretung Krackow beschließt, den vom 
Rechnungsprüfungsausschuss und vom Rechnungsprü-
fungsamt geprüften Jahresabschluss der Gemeinde 
Krackow zum 31. Dezember 2015 festzustellen.
Die Gemeindevertretung Krackow ermächtigt die Verwal-
tung gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik den aus-
gewiesenen und festgestellten Jahresüberschuss in Höhe 
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von 62.328,35 e in voller Höhe auf die neue Rechnung 
vorzutragen.

Beschluss Nr. 589
Die Gemeindevertretung Krackow beschließt, dem Bürger-
meister für das Haushaltsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

Der Jahresabschluss 2015 der Gemeinde Krackow wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Der Jahresabschluss liegt mit seinen Anlagen zur Einsicht-
nahme vom Zeitpunkt der Bekanntmachung an für sieben 

Werktage in der Amtsverwaltung Löcknitz-Penkun, Chaus-
seestraße 30, Kämmerei, zu den Öffnungszeiten öffentlich 
aus.

Krackow, den 28.08.2020

G. Sauder
Bürgermeister

Hinweis gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M/V):
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der KV M/V enthalten oder aufgrund der KV M/V erlassen worden sind, kann nach Ablauf 
eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, wenn bei der Bekanntmachung auf die Regelungen dieses 
Absatzes hingewiesen worden ist.
Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus 
der sich der Verstoß ergibt, gegenüber dem Amt geltend gemacht wird. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvor-
schriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Krackow hat in 
ihrer Sitzung am 25.08.2020 folgende Straßenumbenen-
nungen laut Beschluss Nr.BV/16-2020-597 sowie die 
Angleichung der Postleitzahlen laut Beschluss Nr. BV/16-
2020-598 beschlossen:

Ortsteile Alter Neuer
 Straßenname Straßenname

Battinsthal Dorfstraße Parkstraße
Battinsthal Randowweg Windrosenhöhe
Lebehn Dorfstraße Chausseestraße

Ortsteile Alte Neue
 Postleitzahl Postleitzahl

Lebehn 17322 17329
Kyritz 17322 17329
Battinsthal 17328 17329
Schuckmannshöhe 17328 17329 

Die Umbenennung der Straßen und die Angleichung der 
Postleitzahl werden zum 01.12.2020 wirksam.

Sauder
Bürgermeister

Was ist zu tun?

Bitte beachten Sie, dass die Angabe der Anschrift auch 
auf Ihrem Personalausweis und in den eventuell vorhan-
denen Fahrzeugpapieren geändert werden muss.
Eine Änderung des Reisepasses und des Führerscheines 
ist nicht erforderlich, da hier nur der Wohnort angegeben 
ist. Sollten Sie dennoch einen zusätzlichen Nachweis be-
nötigen, können Sie eine weitere Meldebescheinigung 
beantragen.
Um Ihnen den Weg zur Zulassungsstelle des Landkreises 
Vorpommern-Greifswald zu ersparen, bieten wir Ihnen die 
Möglichkeit, Ihre Fahrzeugpapiere direkt im Einwohnermel-
deamt in Löcknitz ändern zu lassen. Beachten Sie bitte, 

dass in einigen Fällen keine Änderung vor Ort möglich ist 
und Sie sich direkt an das Straßenverkehrsamt des Land-
kreises Vorpommern-Greifswald wenden müssen.
Sollten Sie nicht persönlich im Einwohnermeldeamt er-
scheinen können, beauftragen Sie bitte eine Person Ihres 
Vertrauens. Dazu können Sie die vom Amt Löcknitz-Penkun  
bereitgestellte Vorlage nutzen.

Was erledigt das Amt für mich?

Durch das Amt Löcknitz-Penkun wurden unter anderem 
folgende Institutionen und Einrichtungen über die Änderung 
der Straßennamen informiert:

1. Jobcenter Vorpommern-Greifswald Süd (Geschäfts-
stelle Pasewalk) 

2. Statistisches Landesamt MV
3. Amtsgericht Pasewalk
4. Deutsche Post AG
5. Amt Löcknitz-Penkun/Gewerbe
6. Amt Löcknitz-Penkun/Kämmerei
7. Integrierte Leitstelle Greifswald
9. Landkreis Vorpommern-Greifswald/
 Amt für Straßenverkehr und Ordnung
10. Landkreis Vorpommern-Greifswald/
 Kataster  und Vermessung
11. Landkreis Vorpommern-Greifswald/Abfallwirtschaft 
12. Telekom Deutschland GmbH Karlsruhe
13. Deutsche Post DHL Neubrandenburg
14. Finanzamt Greifswald
15. Polizeipräsidium Anklam
16. Deutsche Rentenversicherung
17. Familienkasse 
18. ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice
19. Penkuner Wohnungsgesellschaft
20. Nordkurier Logistik Pasewalk
21. AOK Nordost Servicecenter Pasewalk
22. Trink- und Abwasser Zweckverband Pasewalk
23. E.ON Torgelow
24. Amt Löcknitz-Penkun Schulen/Kita

Bekanntmachung der Gemeinde Krackow
Straßenumbenennungen der Gemeinde Krackow in den Ortsteilen Battinsthal und Lebehn

Angleichung der Postleitzahl in Krackow OT Lebehn und Kyritz sowie Battinsthal und Schuckmannshöhe
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Haushaltssatzung der Gemeinde Rossow für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i. V. m. § 47 der Kommunalverfassung 
(KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung 
vom 23.04.2020 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsicht-
lichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen 
Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 – Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird
1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von 537.600 e
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen 
von  653.500 e
ein Jahresergebnis nach Veränderung 
der Rücklagen von -77.900 e

2. im Finanzhaushalt auf 
a)  einen Gesamtbetrag der 
 laufenden Einzahlungen von 510.400 e
  einen Gesamtbetrag der
 laufenden Auszahlungen1) von 592.000 e
 einen jahresbezogenen Saldo der 
 laufenden Ein- und Auszahlungen von -81.600 e
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit von 71.300 e
 einen Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit von 156.200 e
 einen Saldo der Ein- und Auszahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit von -84.900 e

festgesetzt.

§ 2 – Kredite für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf 40.000 e.

§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird 
festgesetzt auf 0.

§ 4 – Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 
300.000 e.

§ 5 – Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt fest-
gesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
 Flächen (Grundsteuer A) auf 339 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 395 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 351 v. H.

§ 6 – Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen 
beträgt 2,5 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Nachrichtliche Angaben:
1. Zum Ergebnishaushalt
 Das Ergebnis zum 31. Dezember des 
 Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -567.740 e
2.  Zum Finanzhaushalt
 Der Saldo der laufenden Ein- und 
 Auszahlungen zum 31. Dezember des 
 Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -340.803 e
3.  Zum Eigenkapital
 Der Stand des Eigenkapitals zum 
 31. Dezember des Haushaltsjahres
 beträgt voraussichtlich 549.356 e

Rossow, 23.04.2020

Gebner
Bürgermeister

Hinweis
Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entschei-
dungen des Landrates des Landkreises Vorpommern-Greifswald als untere 
Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind 
am 07.08.2020 wie folgt erteilt worden:
1. Der im § 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 40.000 e 
wird gemäß § 52 Abs. 2 KV M-V in voller Höhe unter folgenden Bedingungen 
genehmigt:

 Die Maßnahme „Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED“ darf erst durch-
geführt werden, wenn die eingeplante Förderung gesichert ist.

 Die Maßnahme „Geh- und Radweg am Löschteich“ darf nur mit Zustimmung 
der unteren Rechtsaufsichtsbehörde begonnen werden. Für die Zustimmung 
der unteren Rechtsaufsichtsbehörde sind Voraussetzungen gem. § 17 a 
Abs. 2 GemHVO-Doppik nachzuweisen.

2. Der im § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur 
Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 300.000 e wird gemäß § 53 
Abs. 3 KV M-V in voller Höhe genehmigt.

 Die Kassenkredite sind zur Vorfinanzierung von geförderten Investitions-
maßnahmen erst in Anspruch zu nehmen, wenn eine gesicherte Gesamtfi-
nanzierung gemäß § 43 Abs. 2 KV M-V für das jeweilige Vorhaben vorliegt. 
Für die geplante Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik sind 
die Kassenkredite zur Vorfinanzierung erst zu beanspruchen, wenn die 
entsprechende Förderung gesichert ist.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 und die hierzu 
ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom 
18.09.2020 bis 28.09.2020 während der allgemeinen Öffnungszeiten im Amt 
Löcknitz-Penkun, 17321 Löcknitz, Chausseestraße 30, im Zimmer 31 öffentlich 
aus.

Rossow, den 19.08.2020

Gebner
Bürgermeister

1 einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Persönliche Änderungen

Bitte beachten Sie außerdem die Ummeldung bei den 
Versorgungsträgern und teilen Sie möglichst zeitnah die 
Adressänderung Ihrer Krankenkasse, Ihrer Bank, Ihren 
Versicherungen sowie Kita, Schule und Arbeitgeber mit.

Diese Aufzählung ist nicht abschließend, da sie die indivi-
duelle Lebenssituation des Einzelnen nicht widerspiegeln 
kann. Letztendlich bleibt es jedem freigestellt, wann und 
in welchem Umfang er über seine neue Anschrift informiert.
Aufwendungen für diese Änderungen sowie für private oder 
geschäftliche Briefköpfe, Werbeschilder und Ähnliches sind 
eigenständig zu tragen.
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Haushaltssatzung der Gemeinde Bergholz für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 
20.05.2020 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festset-
zungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 – Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 wird 2020 2021
1. im Ergebnishaushalt auf 
 einen Gesamtbetrag der Erträge von 425.800 e 317.800 e

einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 496.800 e 551.400 e
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von -41.100 e -46.000 e

2. im Finanzhaushalt auf
 a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 389.600 e 276.300 e

  einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen1 von 450.100 e 497.300 e
  einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -60.500 e -221.000 e

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 240.500 e 356.100 e
 einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 202.200 e 431.300 e
 einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 38.300 e -75.200 e

festgesetzt.

§ 2 – Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen 
wird festgesetzt auf 0 e 0 e

§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 e 0 e

§ 4 – Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 38.900 e 235.000 e

§ 5 – Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 339 v. H. 339 v. H.
b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 395 v. H. 395 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 400 v. H. 400 v. H.

§ 6 – Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2020 und 2021 0,625 Vollzeitäquivalente (VZÄ).

Nachrichtliche Angaben:
1. Zum Ergebnishaushalt   

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -429.485 e -475.485 e
2.  Zum Finanzhaushalt   

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des   
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -314.453 e -535.453 e

3.  Zum Eigenkapital   
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres   
beträgt voraussichtlich 279.377 e 59.376 e

Bergholz, den 20.05.2020

Kersten
Bürgermeister

Hinweis
Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landrates 
des Landkreises Vorpommern-Greifswald als untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmi-
gungspflichtigen Festsetzungen sind am 24.08.2020 wie folgt erteilt worden:
Die Genehmigung zum festgesetzten Kassenkredit im § 4 der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 
wird bis zur Vorlage der vorläufigen Finanzrechnung zum 31.12.2020 zurückgestellt.
Die vorstehende Haushaltssatzung und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen 
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom 18.09.2020 bis 28.09.2020 
während der allgemeinen Öffnungszeiten im Amt Löcknitz-Penkun, 17321 Löcknitz, Chausseestra-
ße 30, im Zimmer 31 öffentlich aus.

Bergholz, den 31.08.2020 Kersten
 Bürgermeister

1 einschließlich Auszahlungen für die 
 planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen 
 und Investitionsförderungsmaßnahmen
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Haushaltssatzung der Gemeinde Plöwen für das Haushaltsjahr 2020 und 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 
28.05.2020 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festset-
zungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 – Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 wird 2020 2021
1. im Ergebnishaushalt auf 
 einen Gesamtbetrag der Erträge von 433.000 e 441.600 e

einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 491.000 e 491.200 e
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von -33.000 e -24.600 e

2. im Finanzhaushalt auf
 a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 371.900 e 375.100 e

  einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen1 von 408.200 e 401.000 e
  einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -36.300 e -25.900 e

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 76.000 e 20.900 e
 einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 127.100 e 62.500 e
 einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von -51.100 e -41.600 e

festgesetzt.

§ 2 – Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen 
wird festgesetzt auf 30.000 e 0 e

§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 e 0 e

§ 4 – Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 170.000 e 238.000 e

§ 5 – Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 339 v. H. 339 v. H.
b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 395 v. H. 395 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 360 v. H. 360 v. H.

§ 6 – Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2020 und 2021 1 Vollzeitäquivalente (VZÄ).

Nachrichtliche Angaben:
1. Zum Ergebnishaushalt   

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -380.511 e -405.111 e
2.  Zum Finanzhaushalt   

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des   
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -228.494 e -254.394 e

3.  Zum Eigenkapital   
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres   
beträgt voraussichtlich 528.405 e 499.712 e

Plöwen, den 28.05.2020

Hobom
Bürgermeisterin

Hinweis
Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landrates des 
Landkreises Vorpommern-Greifswald als untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen 
Festsetzungen sind am 25.08.2020 wie folgt erteilt worden:
1. Der in § 2 der Haushaltssatzung 2020/2021 festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Jahr 2020 wird gemäß § 52 Abs. 2 KV M-V vollständig 
i.H.v. 30.000 e genehmigt.

2. Der in § 4 der Haushaltssatzung 2020/2021 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite für das Jahr 
2020 wird gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V vollständig i.H.v. 170.000 e genehmigt.

3. Die Genehmigung zum festgesetzten Kassenkredit im § 4 der Haushaltssatzung 2020/2021 für das 
Jahr 2021 wird bis zur Vorlage der vorläufigen Finanzrechnung zum 31.12.2020 zurückgestellt.

Die vorstehende Haushaltssatzung und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen 
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Plöwen, den 31.08.2020 Hobom
 Bürgermeisterin

1 einschließlich Auszahlungen 
 für die planmäßige Tilgung von
 Krediten für Investitionen und 
 Investitionsförderungsmaßnahmen
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Haushaltssatzung der Gemeinde Glasow für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 
11.08.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 – Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 wird 2020 2021
1. im Ergebnishaushalt auf 
 einen Gesamtbetrag der Erträge von 324.300 e 336.700 e

einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 405.300 e 385.300 e
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von -66.800 e -34.400 e

2. im Finanzhaushalt auf
 a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 287.000 e 288.400 e

  einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen1 von 470.800 e 309.800 e
  einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -183.800 e -21.400 e

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 278.700 e 11.700 e
 einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 297.500 e 0 e
 einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von -18.800 e 11.700 e

festgesetzt.

§ 2 – Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen 
wird festgesetzt auf 0 e 0 e

§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 e 0 e

§ 4 – Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 28.000 e 28.000 e

§ 5 – Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 286 v. H. 286 v. H.
b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 365 v. H. 365 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 348 v. H. 348 v. H.

§ 6 – Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2020 und 2021 1 Vollzeitäquivalente (VZÄ).

Nachrichtliche Angaben:
1. Zum Ergebnishaushalt   

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 315.115 e 280.715 e
2.  Zum Finanzhaushalt   

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des   
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 415.574 e 394.174 e

3.  Zum Eigenkapital   
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres   
beträgt voraussichtlich 1.456.894 e 1.443.421 e

Glasow, den 11.08.2020

Sommer
Bürgermeister

Hinweis
Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/21 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.
Diese ist gemäß § 47  Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 12.08.2020 
angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom 18.09.2020 bis 28.09.2020 
während der allgemeinen Öffnungszeiten im Amt Löcknitz-Penkun, 17321 Löcknitz, Chausseestra-
ße 30, im Zimmer 31 öffentlich aus.

Glasow, den 12.08.2020

Sommer
Bürgermeister

1 einschließlich Auszahlungen für die 
 planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen 
 und Investitionsförderungsmaßnahmen
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Die Gemeindevertretung der Gemeinde Löcknitz hat in 
ihrer Sitzung am 27.08.2019 in öffentlicher Sitzung be-
schlossen, für das Gebiet, das im Süden an die vorhande-
ne Wohnbebauung der Rothenklempenower Straße, im 
Westen an Ackerflächen, im Norden an eine Grün- und 
Brachlandfläche und im Osten an die Rothenklempenower 
Straße grenzt, den Flächennutzungsplan zu ändern.
Der Geltungsbereich umfasst die Gemarkung Löcknitz, Flur 
1, teilweise die Flurstücke 72/4, 81/1, 80/1, 81/1, 83/1 und 
91/3 in einer Größe von 1,8 ha.

Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht.

Löcknitz, dem 30.06.2020

Ebert
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Löcknitz
Betreff: Beschluss über die Aufstellung der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Löcknitz

Ehem. Gemeindehaus 
Caselow 8 
in 17321 Bergholz OT Caselow

Gemarkung Caselow
Flur 4, Flurstück 34
teilweise mit ca. 3.874 m²

Der Verkehrswert beträgt 74.000,00 Euro. 
Die Ausschreibung endet am 13.10.2020 .

Die Gemeinde Bergholz veräußert folgendes Objekt

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Haus mit ca. 
209 m² Nutzfläche im EG und ca. 52 m² Nutzfläche im 
Keller. Das Dachgeschoss ist nicht ausgebaut.
Es wurde um 1910 errichtet und als Gemeindehaus genutzt. 
In dem Gebäude befindet sich ein Gastraum, eine Küche, 
Sanitärbereich, Saal und Sportraum. 
Es liegt ein Wertgutachten sowie ein Energieausweis aus 
dem Jahr 2020 vor.
Zur Nutzung als Wohnraum ist gegebenenfalls eine Nut-
zungsänderung zu beantragen.
Bei einem Verkauf ist die Vermessung des Flurstückes 
notwendig. Der Weg, der sich an der nördlichen Seite des 
Flurstücks befindet, soll im Eigentum der Gemeinde blei-
ben. Die Nutzung als Gemeindezentrum ist weiterhin un-
entgeltlich zu gewährleisten.

Die Gemeinde Bergholz weist darauf hin, dass kein Rechts-
anspruch auf eine Grundstücksveräußerung besteht.

Bei Interesse senden Sie einen Kaufantrag mit Preisange-
bot und Kurzdarstellung der geplanten Nutzung an folgen-
de Anschrift:

Amt Löcknitz-Penkun
Liegenschaften
z. Hd. Frau Henning
Chausseestraße 30
17321 Löcknitz

Für Fragen steht Frau Henning telefonisch gern unter 
039754/50120 zur Verfügung.
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Die Landesforst M-V Anstalt des öffentlichen Rechts,  
beabsichtigt nachfolgende Flurstücke zu verkaufen

Kreis:  Vorpommern-Greifswald
Gemeinde: Penkun Neuhof
Gemarkung: Grünz 
Flur:  1 1
Flurstück: 85 127
Flächengröße:  3.057m2 8.127m2
Nutzungsart: Wald Wald

Das Flurstück, in der Gemarkung Grünz ist mit einer 92-jäh-
rigen Esche sowie einer 72-jährigen Robinie bestockt. Am 
Rande des Flurstückes befindet sich eine 400 m2 große 
Grünlandfläche. In der Gemarkung Neuhof handelt es sich 
um eine durch den Borkenkäfer stark geschädigter Fich-
tenbestand im Alter von ca. 90 Jahren.
Das Mindestgebot für das Flurstück 85 Flur 1 in der Gem. 
Grünz (nach BOV Gern. Grünz Fl. 101 FS: 168) 2.100,- Euro.
Das Mindestgebot für das Flurstück 127, Flur 1 in der Ge-
markung Neuhof beträgt für die Gesamtfläche 2700,- Euro.

Angebotsfrist:
Kaufinteressenten wenden sich bitte bis zum 06.10.2020 
mit Kaufpreisvorstellungen schriftlich an das:

Forstamt Rothemühl
-Anstalt des öffentlichen Rechts-

Dorfstr.1 a
17379 Rothemühl

Das Angebot sollte in einem verschlossenen Umschlag mit 
der Kennzeichnung „Waldfläche in der Gemeinde Penkun“ 
abgegebenwerden.
Es handelt sich bei diesem Verfahren um eine unverbind-
liche Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten. Mit der 
Abgabe eines Angebotes entsteht kein Anspruch auf Ab-
schluss eines Kaufvertrages.
Die Grundstücke können jederzeit selbstständig betreten 
werden. Das Betreten der Liegenschaften erfolgt auf eige-
ne Gefahr.

Peter Neumann
Forstamtsleiter

Beginn der 
Ausschreibung:
15.09.2020 

Ende der 
Ausschreibung:
06.10.2020
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I. Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes 

Die Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes erfolgt durch 
Auslegung seiner Bestandteile zur Einsichtnahme für die 
Teilnehmer und Nebenbeteiligten.
Die Auslegung folgender Bestandteile des Flurbereini-
gungsplanes wird gemäß § 2 PlanSiG  durch Veröffentli-
chung im Internet unter nachfolgender Adresse 
https://lelf.brandenburg.de/lelf/de/flurneuordnung/infor-
mationenzubov/unt7od93t190su8d/ ersetzt:
• Bestandteil 1 – Textlicher Teil
• Bestandteil 4 – Verzeichnis der alten Flurstücke
• Bestandteil 5 – Wertermittlungskarte
• Bestandteil 6 – Verzeichnis der neuen Flurstücke
• Bestandteil 7 – Zuteilungskarte

Im Übrigen erfolgt die Auslegung der Bestandteile des 
Flurbereinigungsplanes zur Einsichtnahme und Erläuterung 
für die Teilnehmer und Nebenbeteiligten 
- am 19.10.2020 in der Zeit von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr
- vom 20.10.2020 bis 21.10.2020, jeweils in der Zeit von 

8.00 Uhr bis 20.00 Uhr
- sowie am 22.10.2020, in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr 

in der Verwaltung des Nationalparks Unteres Odertal,
„Natura 2000 – Haus“, Ortsteil Criewen, Park 2, 
16303 Schwedt/Oder. 

Öffentliche Bekanntmachung
Unternehmensflurbereinigung Unteres Odertal, Verfahrensteilgebiet Süd I, Verfahrens-Nr. 5-002-R

Abfuhrtermine – Oktober 2020

Bekanntmachung
Die Polizeistation Löcknitz des Polizeihauptrevieres Pasewalk führt grundsätzlich wieder wöchentlich Bürger-

sprechstunden in Penkun durch. Während den Sprechstunden können die Bürger alle sie bewegenden Themen 
ansprechen. Diese finden jeweils dienstags in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr in Penkun, 

Stettiner Tor 2 (Amtsgebäude) in der 1. Etage statt. Bitte nutzen Sie den Hintereingang. 
In der Gemeinde Löcknitz finden die Sprechzeiten dienstags von 14.00 bis 16.00 Uhr in der Polizeistation statt.

Es kann natürlich zu einsatzbedingten Unterbrechungen kommen. Dann wird um Verständnis gebeten.

Blaue Tonne
02./30.10. Glashütte
09.10. Bismark, Gellin, Glasow, Grenzdorf, Hohen-

felde, Krackow, Linken, Marienhof, Plöwen, 
Ramin, Schmagerow, Schuckmannshöhe, 
Sonnenberg, Storkow, Streithof, Wilhelmshof

14.10. Battinsthal, Blockshof, Büssow, Friedefeld, 
Grünz, Kirchenfeld, Neuhof, Penkun, Rade-
witz, Retzin, Sommersdorf, Wollin

23.10. Bergholz, Caselow, Rossow, Wetzenow
26.10. Gorkow, Löcknitz
27.10. Blankensee, Freienstein, Grünhof, Mewegen, 

Pampow, Remelkoppel
28.10. Boock, Breitenstein, Dorotheenwalde, Lün-

schen Berge, Rothenklempenow, Theerofen,  
Grambow, Hohenholz, Kyritz, Ladenthin, Le-
behn, Nadrensee, Neu-Grambow, Pomellen, 
Schwennenz

Gelber Sack
01./22.10. Battinsthal, Blockshof, Büssow, Glasow, Ho-

henholz, Krackow, Kyritz, Lebehn, Nadrensee, 
Pomellen, Retzin, Schuckmannshöhe, Steit-
hof, Storkow

02./23.10. Bismark, Gellin, Grambow, Grenzdorf, Ho-
henfelde, Ladenthin, Linken, Neu-Grambow, 
Plöwen, Ramin, Schmagerow, Schwennenz, 
Sonnenberg, Wilhelmshof

07./28.10. Blankensee, Boock, Dorotheenwalde, Freien-
stein, Glashütte, Grünhof, Lünschen Berge, 
Mewegen, Pampow, Rothenklempenow, 
Theerofen

08./29.10. Gorkow, Löcknitz
16.10. Bergholz, Rossow
21.10. Friedefeld, Grünz, Kirchenfeld, Neuhof, Pen-

kun, Radewitz, Sommersdorf, Wollin

Aufgrund der COVID-19-Pandemie und zum Schutz Ihrer 
eigenen Gesundheit wird empfohlen, vor Wahrnehmung 
des Auslegungstermins die Möglichkeit zur telefonischen 
Auskunft zu nutzen.

Hierzu stehen die Bediensteten des Büros Drees und 
Hoersch
- vom 12.10.2020 bis 15.10.2020, jeweils in der Zeit von 

8.00 bis 16.00 Uhr
- sowie am 16.10.2020, in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr

unter Telefonnummer 0251/13333-29 zur Verfügung.

Sollten Sie den Auslegungstermin wahrnehmen wollen, 
bitten wir Sie zur Vermeidung von Wartezeiten und zur 
Vermeidung von unnötigen gesundheitlichen Gefährdungen 
durch eine größere Anzahl wartender Beteiligter um vor-
herige Terminvereinbarung unter o. g. Telefonnummer. 

II. Ladung zum Anhörungstermin

Der Anhörungstermin zum Flurbereinigungsplan findet für 
die Teilnehmer und Nebenbeteiligten 
- am 09.11.2020, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr
- vom 10.11.2020 bis 11.11.2020, jeweils in der Zeit von 

8.00 Uhr bis 20.00 Uhr
- am 12.11.2020, in der Zeit von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
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in der Verwaltung des Nationalparks Unteres Odertal, 
„Natura 2000 – Haus“, Ortsteil Criewen, Park 2, 
16303 Schwedt/Oder
statt.

Die Beteiligten können sich im Auslegungs- und im Anhö-
rungstermin vertreten lassen. Der Vertreter hat im Termin 
eine schriftliche Vollmacht vorzulegen. Die Unterschrift des 
Vollmachtgebers muss öffentlich oder amtlich beglaubigt 
sein.

Widersprüche gegen den bekanntgegebenen Flurbereini-
gungsplan müssen zur Vermeidung des Ausschlusses in 
dem Anhörungstermin oder innerhalb von zwei Wochen 
nach diesem Anhörungstermin schriftlich beim 

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft 
und Flurneuordnung, Dienstsitz Prenzlau 
Grabowstraße 33
17291 Prenzlau

erhoben werden.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie und zum Schutz Ihrer 
eigenen Gesundheit wird empfohlen, Widersprüche gegen 
den Flurbereinigungsplan vorrangig auf schriftlichem Wege 
einzulegen und den Anhörungstermin nur in unbedingt 
notwendigen Fällen wahrzunehmen.

Öffentliche Bekanntmachungen – Ende – 

Wohnungen zu vermieten 

2 Raumwohnung im EG rechts 
Wohnfläche 53,20 m² 
Warmmiete 355,00 Euro

- Keller vorhanden, PKW Stellplatz 
- Gartennutzung ist möglich 
- Bad mit Dusche ausgestattet 
- frei ab 01.10.2020 

2 1/2 Raumwohnung
Wohnfläche 58,70 m²
Warmmiete 420,00 Euro

- Lage im 1. OG
- Keller vorhanden
- Garten- und Garagen-
 nutzung ist möglich

2 Raumwohnung im 2. OG links 
Wohnfläche 53,60 m² 
Warmmiete 372,00 Euro

- Keller vorhanden, PKW Stellplatz 
- Gartennutzung ist möglich 
- Bad mit Badewanne 
- Wohnung ist komplett raufaserweis renoviert 
- frei ab 15.08.2020

Dorfstraße 82 
in 17322 Blankensee

Dorfstraße 105–106 
in 17322 Blankensee

Bei Interesse bitte bei Frau Burget Tel.-Nr. 0160 561 3380 melden oder gerne per Mail gemeinde@blankensee.de

Sollten Sie den Anhörungstermin dennoch wahrnehmen 
wollen, bitten wir Sie zur Vermeidung von Wartezeiten und 
zur Vermeidung von unnötigen gesundheitlichen Gefähr-
dungen durch eine größere Anzahl wartender Beteiligter 
um vorherige telefonische Terminvereinbarung. 
Hierzu stehen die Bediensteten des Büros Drees und 
Hoersch 
- vom 02.11.2020 bis 05.11.2020, jeweils in der Zeit von 

8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
- am 06.11.2020, in der Zeit von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

unter Telefonnummer 0251/13333-29 zur Verfügung.

Versäumt ein Beteiligter die fristgerechte Einlegung eines 
Widerspruchs oder erklärt er sich nicht bis zum Ablauf der 
Frist über den Verhandlungsgegenstand, so wird angenom-
men, dass er mit dem Flurbereinigungsplan oder dem Er-
gebnis der Verhandlung einverstanden ist (§ 134 Abs. 1 
Flurbereinigungsgesetz - FlurbG). Das Verschulden eines 
Vertreters oder Bevollmächtigten steht dem eigenen Ver-
schulden des Vertretenen gleich (§ 134 Abs. 4 FlurbG).

Prenzlau, den 26.08.2020

Im Auftrag

Matthias Benthin



AmtsblAtt löcknitz-Penkun  - 18 - Nr. 09/2020

Pfl egedienst Sodtke & Struck GbR

Tagespfl egeeinrichtung Randowtal

ES IST SOWEIT, WIR ZIEHEN UM.
Ab dem 28.09.2020 befi nden sich unsere neuen Räumlichkeiten 

für die Tagespfl ege und den Pfl egedienst in der Marktstraße 1 A in Löcknitz.

Tel. 039754-51363, Fax 525256, www.pfl egedienst-loecknitz.de

Aufgrund § 50 Abs. 5 des Bundesmeldegesetzes möchten wir darauf hinweisen, dass die Bürger, die mit der Veröffentlichung ihres 
Geburtstages nicht einverstanden sind, Widerspruch im Einwohnermeldeamt des Amtes Löcknitz-Penkun, Chausseestraße 30, 17321 
Löcknitz einlegen müssen. Auch weisen wir darauf hin, dass nicht alle Daten der Eheschließungen, auch wenn diese im Amtsbereich 
geschlossen wurden, beim Meldeamt erfasst sind. Sollten Sie in nächster Zeit ein Ehejubiläum haben (50., 60. und alle weiteren fünf 
Jahre) und eine Gratulation durch den Bürgermeister wünschen, bitte wir Sie, dies mindestens 12 Wochen im Voraus im Einwohnermel-
deamt mit Eheurkunde anzuzeigen. Aus diesem Grunde ist bei jeder Neubeantragung von Ausweisdokumenten auch die Eheurkunde 
im Meldeamt vorzulegen.

Wir gratulieren den Jubilaren im Oktober

90. Geburtstag
Nadler, Erika 05.10.1930 Rossow
Schulz, Gerhard 09.10.1930 Löcknitz
Zwiener, Margarete 16.10.1930 Löcknitz

85. Geburtstag
Maske, Ingrid 14.10.1935 Krackow
Konowski, Friedrich 14.10.1935 Löcknitz
Kuhne, Margot 14.10.1935 Penkun
Günther, Dora 19.10.1935 Grambow
Krentler, Irmgard 27.10.1935 Krackow

80. Geburtstag
Wróblewski, Zdzisław 02.10.1940 Krackow OT Hohenholz
Cichowski, Trauta 18.10.1940 Löcknitz
Oestreich, Martin 28.10.1940 Penkun
Hoyer, Dietrich 29.10.1940 Löcknitz
Spangenberg, Bärbel 29.10.1940 Penkun

75. Geburtstag
Schünemann, Rosemarie 02.10.1945 Penkun

70. Geburtstag
Gütz, Anita 01.10.1950 Plöwen
Tetzlaff, Ilona 03.10.1950 Krackow
Pflug, Margrit 06.10.1950 Penkun
Behm, Sieglinde 07.10.1950 Löcknitz
Müller, Brigitte 07.10.1950 Löcknitz
Roth, Cordula 10.10.1950 Grambow
Döbler, Ulrich 11.10.1950 Löcknitz
Lethe, Bärbel 12.10.1950 Löcknitz
Krause, Dagmar 13.10.1950 Krackow
Philipp, Gisela 18.10.1950 Löcknitz
Trosien, Doris 19.10.1950 Penkun
Brajczewski, Bogdan 23.10.1950 Löcknitz
Grepel, Günter 26.10.1950 Grambow OT Sonnenberg
Wittkopf, Marlis 30.10.1950 Löcknitz
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Für die Glückwünsche 
und Blumen anlässlich unserer 

Goldenen Hochzeit
möchten wir uns bei unseren 

Kindern, Verwandten, Nachbarn 
und Bekannten herzlich bedanken. 

Ein besonderer Dank gilt der Bürger-
meisterin Frau Zibell, dem Kreisfeuerwehrver-

band Vorpommern-Griefswald sowie 
den Kameraden der Feuerwehr Penkun.  

Doris & Volkhard Kalk 
Penkun, im Juli 2020

Über die Glückwünsche, Blumen und Geschenke 
anlässlich meines

60. Geburtstages
habe ich mich sehr gefreut.

Ein besonderer Dank gilt meiner Frau, unseren 
Kindern & Enkeln, Verwandten & Freunden, die zur 

Bereicherung unserer Reisekasse beigetragen haben.

Auch ein liebes Dankeschön an den Chor der 
„Dörpschaft Boock“, den Boocker SV 62,

die Verkehrswacht Pasewalk sowie 
das Team der Gaststätte 

„Zum Schlossgarten“ Dreblow.

Ihr habt dazu beigetragen, dass 
meine Feier zu einem unver-

gesslichen Erlebnis wurde.

Martin Mochow
Löcknitz, im Juli 2020

Für die Glückwünsche, Blumen und Geschenke 
anlässlich meines 

   70. Geburtstages 
möchte ich mich bei allen Verwandten, Freunden 
und Bekannten ganz herzlich bedanken. 
Ein besonderes Dankeschön geht an meine Kinder, 
Schwiegerkinder und Enkelkinder. Ein großer Dank 
geht auch an das Löcknitzer Mandolinenorchester ’63 
e. V., an die Wollmäuse & ehemaligen Tagesmütter 
sowie an die Physiotherapie Michael Krüger.

Löcknitz, im August 2020 Irmtrud Link

„Das große Glück der Liebe besteht darin, Ruhe in einem anderen Herzen zu fi nden.“
Allen Verwandten, Freunden, Bekannten & Kollegen möchten wir für die schönen Geschenke, die liebe-
vollen Vorbereitungen, Überraschungen, Glückwünsche, Blumen & die Unterstützung herzlich danken.

 Ganz besonderer Dank gilt unseren Eltern und Schwiegereltern Andrea und Olaf, Angelika und Lutz, 
unseren Oma’s und Geschwistern sowie unseren Trauzeugen Alexandra und Robert, 

die unseren Tag so unvergesslich gestaltet haben. 

Bedanken möchten wir uns auch bei unserer Standesbeamtin Frau Heike Schmidt, 
unserer Fotografi n Franziska Pinzke, der Gaststätte „Zum Bauernhof“, bei der 

Bäckerei Reichau, dem Fahrservice Olaf Marquardt, der Hairstylistin Aileen Manthey, 
dem Blumengeschäft Petra Drews sowie bei den DJ’s Sven und Manuel.

Matthias & Valerie Liskow geb. Borgwardt
Löcknitz, 
im August 2020

Katholische Pfarrgemeinde St. Otto
Pasewalk • Viereck • Strasburg • Löcknitz

Die katholische Kirchengemeinde St. Otto Pasewalk sucht für den Pastoralen Raum 
Hoppenwalde/Pasewalk zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teilzeit (50%)/unbefristet eine

Verwaltungsfachkraft (m/w/d)
Wir sind:
Der Pastorale Raum Hoppenwalde/Pasewalk umfasst weitestgehend die Region Uecker- 
Randow mit den beiden katholischen Kirchengemeinden Mariä Himmelfahrt Hoppenwalde 
und St. Otto Pasewalk. Zur Zusammenführung und Ausführung der Verwaltungsaufgaben des 
Pastoralen Raums Hoppenwalde/Pasewalk suchen wir eine Verwaltungsfachkraft.

Ihr Profil:
Sie   haben   eine   abgeschlossene   kaufmännische   Ausbildung   und   verfügen   über   mehr-
jährige Berufserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen sowie im Bereich Sachbearbeitung 
oder Verwaltung. Die Anwendung gängiger EDV-Programme im Finanz- und Rechnungswesen 
sowie der routinierte Umgang mit MS Office (Word, Excel, Access, Outlook) bzw. den entspre-
chenden Open-Source- Lösungen sind Ihnen vertraut. Sie sind teamfähig und haben die Fähig-
keit zu selbstständigem Arbeiten. Die Identifikation mit den Werten und Zielen der Katholischen 
Kirche ist für Sie selbstverständlich.

Ihre Aufgaben:
Sie unterstützen die Verwaltungsleitung sowie den leitenden Pfarrer des pastoralen Raums 
bei der Erledigung der allgemeinen Verwaltungsaufgaben. Dazu gehören die Betreuung von 
Liegenschaften, das Beschaffungswesen, die Finanzverwaltung sowie die Erstellung von Sta-
tistiken. Sie bearbeiten unterschiedlichste Verwaltungsvorgänge, dazu gehören unter anderem 
Kassenanweisungen, Rechnungen, Protokolle, Liegenschaftsunterlagen oder kirchenaufsicht-
liche Genehmigungen. Sie wirken mit bei der vorbereitenden Buchhaltung sowie der Abrech-
nung unterschiedlicher Maßnahmen.  Hinzu  kommen  unterschiedliche  Zuarbeiten  für  die  
Jahresrechnung  sowie  den Haushaltsplan. Sie bearbeiten und erstellen die Korrespondenz 
(Post und Email) und sind verantwortlich für den Telefonservice. Ihnen obliegt die Aktenführung 
und Schriftgutverwaltung.

Wir bieten:
Eine unbefristete Anstellung im Umfang von 50 % einer Vollzeitstelle (20 Std./Wo.) mit einem at-
traktiven Entgelt entsprechend Dienstvertragsordnung (DVO). Dienstsitz der Stelle ist Pasewalk.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 31.10.2020 per E-Mail als PDF-Datei an:
Katholische Kirchengemeinde St. Otto Pasewalk 

Verwaltungsleiter Dr. Wolfram Diederichs 
Mühlenstr. 17, 17309 Pasewalk

Tel.: 0162/235 20 38 • wolfram.diederichs@erzbistumberlin.de
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Veranstaltungen – VereIne – VerBände

XVII. Deutsch-Polnisches Jugendfestival 
der Euroregion Pomerania 

Am 19.09.2020 wird es wieder ein Deutsch-Polnisches 
Jugendfestival der Euroregion Pomerania geben. Ausrich-
ter und somit Durchführungsort des Festivals, das dann 
bereits zum siebzehnten Mal stattfi nden wird, ist die Stadt 
Torgelow. 
Für ca. 600 deutsche und polnische Jugendliche aus der 
Euroregion Pomerania wird es an dem Tag von 10.00 bis 
22.00 Uhr die Möglichkeit geben, sich mit Kulturbeiträgen 
zu präsentieren, bei Workshops und Spiel aktiv zu sein, 
Spaß zu haben, Freundschaften aus vergangenen Treffen 
wieder aufzufrischen und vor allem neue Freundschaften 
zu knüpfen. 
Eingeladen sind alle Jugendgruppen aus der Euroregion 
Pomerania, die sich auf einer großen Bühne mit einem 
kulturellen Beitrag präsentieren wollen, egal ob mit Musik, 
Tanz oder Theater. 
Für die Teilnehmer wird die An- und Abreise sowie Verp-
fl egung organisiert. Eine individuelle Anreise ist ebenfalls 
möglich. Die Teilnahme an den Veranstaltungen vor Ort 
sowie die Verpfl egung sind für die Teilnehmer kostenfrei.
Wir bitten Interessenten, sich relativ zeitnah, spätestens 
aber bis zum 17. Januar 2020, per E-Mail an: regina.wer-
ner@pomerania.net zu wenden bzw. telefonisch, unter 
039754-529-14, anzurufen. Informationen fi nden Sie auch 
im Internet unter www.pomerania.net

Polnischer Film
Brüssow-Pasewalk

August-Dezember 2020

Eine Veranstaltungsreihe von Cykl wydarzeń organizowanych przez

28.08.2020
20:00

Die Spur  Pokot (DF, FSK 12)

Museumsgarten Pasewalk

Der Ausflug  Rejs (OF m dt UT, FSK 0)

Schloss Bröllin

Wie ich den 2. Weltkrieg begann (DF, FSK 14)

Jak rozpętałem II wojnę światową
Kulturhaus Kino Brüssow

Die große Reise von Lolek und Bolek
Wielka podróż Bolka i Lolka (DF, FSK 0)

Kulturhaus Kino Brüssow (28.11.2020)
Historisches U Pasewalk (29.11.2020)

Deutsch-Polnischer Kurzfilmtag
Polsko-niemiecki dzień filmu 
krótkometrażowego

Kulturhaus Kino Brüssow

sierpień-grudzień 2020

Polski film

11.09.2020
20:00

16.10.2020
20:00

28/29.11.2020
14:00

21.12.2020
18:00

Auftakt        Początek

+Kulinarik        +kulinaria

+Kulinarik        +kulinaria

www.kulturhaus-kino-bruessow.de

In Kooperation mit We współpracy z Mit freundlicher finanzieller Förderung durch
Dzięki finansowemu wsparciu

Museum der Stadt Pasewalk

Dzięki finansowemu wsparciu

Anmeldung erbeten Zgłoszenia na wydarzenia
anmeldung@kulturhaus-kino-bruessow.de
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Programmänderungen vorbehalten. 
Możliwe są zmiany w programie.

27. September bis 3. Oktober 2020
Interkulturelle Woche im Amt Löcknitz-Penkun

Der Präventionsrat des Amtes Löcknitz-Penkun möchte 
Sie herzlich zur Interkulturellen Woche im Amt Löck-
nitz-Penkun von Sonntag, den 27. September bis Samstag, 
den 3. Oktober 2020 einladen. Engagierte Menschen im 
Präventionsrat Löcknitz-Penkun sowie einige weitere Ini-
tiativen und Organisationen haben ideenreich mit viel Zeit 
und Freude das Angebot für die Interkulturelle Woche 2020 
vorbereitet. Wir würden uns freuen, wenn Sie die Veran-
staltungen besuchen und sich damit für ein friedliches 
Zusammenleben in unserem Amt engagieren sowie Inter-
esse am Nachbarn zeigen. Der Präventionsrat wünscht 
allen Gästen vielfältige, informative und erlebnisreiche 
Stunden.
Die bundesweit jährlich stattfi ndende Interkulturelle Woche 
ist eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der 
Evangelischen Kirche in Deutschland und der Grie-
chisch-Orthodoxen Metropolie. Sie fi ndet seit 1975 Ende 
September statt und wird von Kirchen, Kommunen, Wohl-
fahrtsverbänden, Gewerkschaften, Integrationsbeiräten 
und -beauftragten, Migrantenorganisationen und Initiativ-
gruppen unterstützt und mitgetragen. In mehr als 500 
Städten und Gemeinden werden rund 5.000 Veranstaltun-
gen durchgeführt. 2020 fi ndet die Interkulturelle Woche 
unter dem Motto „Zusammen leben, zusammen wachsen“ 
statt. 

Ausgewählte Veranstaltungen: 

Sonntag, 27.09., 11.00 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst, 
Unter freiem Himmel am 
Begegnungszentrum mia, Löcknitz

Dienstag, 29.09., 17.00 bis 18.30 Uhr
Schnupperkurs Polen/Deutschland unter dem Motto „Oh, 
es riecht gut – Pachnie dobrze“, Online per Zoom,  Anmel-
dung: www.raa-mv.de/schnupperkurs-polen-deutschland

Donnerstag, 01.10., 15.00 bis 17.00 Uhr
Kreativworkshop für SeniorenInnen, Begegnungszentrum 
mia, Löcknitz, Voranmeldung: 0160796201830

Freitag, 02.10., 18.00 Uhr
Deutsch-polnisches Freundschaftskonzert in der Evange-
lischen Kirche, Löcknitz 

Samstag, 03.10., 10.00 bis 12.00 Uhr
Keramikworkshop für Kinder, Begegnungszentrum mia, 
Löcknitz, Voranmeldung: 01520/1673888

In der Regionalen Schule Löcknitz dreht sich in diesem 
Jahr viel um das Thema „Demokratie“ u a. in einer Ausstel-
lung und mit dem Besuch des Busses „Demokratie auf 
Achse“. In der Kita Randow Spatzen in Löcknitz wird eine 
deutsch-polnische Märchenstunde geplant.

Alle Veranstaltungen und weitere Informationen unter www.
interkulturellewoche.de oder www.facebook.com/ikw.
loecknitz.penkun
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Filmaufführung Jugend Aktiv

Luft to go – so heißt der neue Film der Jugendgruppe JA, 
der am 19.09.2020 um 19.00 Uhr auf dem Außengelände 
der Höfegemeinschaft Pommern in Rothenklempenow, 
Dorfstraße 58 gezeigt wird. Er entstand während des Fe-
rienprogramms Fuso 2020, das diesmal die ehemalige 
Gärtnerei in Rothenklempenow als Schauplatz wählte. Fünf 
Tage befassten die Jugendlichen sich mit Schauspiel, 
Tanzchoreographie und Dreharbeiten, was unter geltenden 
Corona-Schutzmaßnahmen nicht immer einfach war. Zuvor 
hatten sie in einer digitalen Schreibwerkstatt das aktuelle 
Tagesgeschehen zu einer Geschichte verarbeitet, die sich 
mit sozialer Ungerechtigkeit und nationalsozialistischen 
Tendenzen vor dem Hintergrund der Coronapandemie 
befasst.

© Stefan Schwill

JA (Jugend Aktiv) befi ndet sich in Trägerschaft des Nave 
Randow e. V. Fuso 2020 wird durch das Förderprogramm 
LandKULTUR des Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft fi nanziert.
Wegen geltender Corona-Sicherheitsabstände sind die 
Plätze beschränkt! Kontakt: verein@nave-randow.de

Schnupperkurs Polen – krótki kurs o Niem-
cach: Oh, es riecht gut – Pachnie dobrze 

Das deutsch-polnische Duo Erik Malchow und Joanna 
Kulas leben die Verfl echtung beider Länder. Er als Deut-
scher in der Nähe von Danzig, sie als Polin in Berlin. Im 
Schnupperkurs Polen/Deutschland berichten die Grenz-
gängerin und der Grenzgänger von derzeitigen Entwick-
lungen und Spannungen auf beiden Seiten der Oder und 
nehmen die Teilnehmenden mit auf eine spannende Reise 
durch die Zeit, wobei das eine oder andere Stereotyp mit 
Witz hinterfragt wird. Joanna Kulas ist Kulturwissenschaft-
lerin und führt eine Sprachschule für Polnisch. Dr. Erik 
Malchow ist Kommunikationstrainer und Medienberater.

Am Dienstag, den 29. September 2020 von 17.00 bis 18.30 
Uhr lädt das Projekt „perspektywa – Zusammenleben und 
Beteiligung stärken“ der Regionalen Arbeitsstelle für Bil-
dung, Integration und Demokratie (RAA) Mecklenburg-Vor-
pommern e. V. recht herzlich ein! Der Schnupperkurs wird 
simultan zweisprachig (deutsch/polnisch) übersetzt. Die 
Veranstaltung fi ndet online mithilfe des Programms Zoom 
statt. Benötigt wird nur ein Telefon, Computer oder Tablet. 
Die Videokonferenz ist ab 16.30 Uhr freigeschaltet, um die 
eigene Technik zu testen. Die Zugangsdaten werden vor 
der Veranstaltung per E-Mail zugeschickt. Es wird um 
Anmeldung unter www.raa-mv.de/schnupperkurs-po-
len-deutschland gebeten. 

Mit Comics und Mikroben 
gegen Diskriminierung

Die Bilderwelt des Comics kann eine unterhaltsame Form 
der Meinungsäußerung und ein gutes Werkzeug sein, um 
Informationen attraktiv zu verpacken. Pauline Recke zeigt 
euch wie’s geht. Ihr bekommt Einblick in Storyboard, Cha-
rakterentwicklung, Zeichen- und Drucktechniken. Dabei 
taucht ihr ein in den Mikrokosmos Boden, denn Bodenle-
bewesen spielen die Hauptrolle in den entstehenden Bil-
dergeschichten. Zugleich werden abwertende Sprachmus-
ter im Zusammenhang mit Mikroorganismen untersucht, 
Parallelen zu Diskriminierung in der Gesellschaft entdeckt 
und in Comicform bearbeitet.
Gedacht für Kinder ab 8 Jahren, Jugendliche und (nicht 
nur) in Ehrenamt und Bildung tätige Erwachsene.

5. bis 9. Oktober 2020
von 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr
Weltacker, Dorfstraße 58, 
17321 Rothenklempenow

Unkostenbeitrag 15.- Euro
Anmeldung unter verein@nave-randow.de

© S. Völlm

Termine Gottesdienste

Evangelische Kirche Boock

27.09. 10.00 Uhr Gottesdienst, Blankensee Kirche
 14.00 Uhr Gottesdienst, Rothenklempenow
  Kirche
04.10. 10.00 Uhr Erntedank-Gottesdienst mit Abend-

mahl, Rothenklempenow
 14.00 Uhr Erntedank-Gottesdienst mit Abend-

mahl, Mewegen Kirche
5.–9.10. 19.30 Uhr Bibelwoche, Boock Pfarrhaus
11.10. 10.00 Uhr Gottesdienst, Boock Kirche
 14.00 Uhr Gottesdienst, Mewegen Kirche

Pfarrer Hans-M. Kischkewitz, Tel. 039754/20880
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Einladung zur  
Jagdgenossenschaftsversammlung Mewegen 

Hiermit lade ich alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft 
Mewegen gem. § 5 Abs. 2 der Satzung vom 27.06.2002 
zur Genossenschaftsversammlung am Freitag, den 18. 
September um 18.00 Uhr 2020, in der Kleinen Grundschu-
le Mewegen, Ahornstraße 17, 17321 Mewegen ein. 
Der Jagdgenossenschaft gehören alle Grundeigentümer 
an, auf deren Fläche die Jagd ausgeübt werden darf.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Wahl des Versammlungsleiters/Benen-

nung des Protokollanten Bestätigung der Tagesordnung 
und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung

2. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
3. Kassenbericht
4. Diskussion Rechenschaftsbericht/Kassenbericht
5. Entlastung des Vorstandes
6. Vorschlag u. Berufung des Wahlleiters zur Vorstandwahl
7. Kandidatenvorschläge
8. Wahl des Vorstandes
9. Sonstiges 
10. Schlußwort  

Anmerkung: Vollmachten zur Vertretung eines Jagdgenos-
sen sind vor der Versammlung beim Vorstand abzugeben. 
Zur Auszahlung der Jagdpacht ist eine aktuelle Bankver-
bindung notwendig. 

Bitte achten Sie auf die Einhaltung des Mindestabstandes 
(1,5 Meter)! Weiter wird darauf hingewiesen, dass bei Teil-
nahme an der Versammlung, die Daten (Vorname, Name, 
Anschrift, Telefonnummer) in einer Liste erfasst werden. Im 
Falle einer Infektion (Corona-Virus) dient dies zur Ermittlung 
der Kontaktpersonen.

gez. der Vorstand 

VereIne – VerBände

Einladung zur Vollversammlung  
der Jagdgenossenschaft Boock

Werte Mitglieder der Jagdgenossenschaft Boock, 

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft lädt alle Mitglieder 
zur Vollversammlung am Freitag, den 13.11.2020 um 19.00 
Uhr in der Feuerwehr, 17322 Boock, ein.

Tagesordnungspunkte: 
1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen La-

dung und Abstimmung der Tagesordnung
2. Rechenschaftsbericht des Vorstandes,
 Kassenbericht
3. Bericht zur Abschussplanerfüllung
4. Änderung zum Laufenden Pachtvertrag §9, Absatz 2a
5. Antrag auf Kauf der aktuellen Katasterdaten der Jagd-

genossenschaft Boock
6. Antrag auf Änderung der Pachtauszahlungsweise
7. Diskussion
8. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes
9. Berufung des Versammlungsleiters für die Vorstands-

wahl
10. Wahl des Vorstandes
11. Konstituierung des Vorstandes und Bekanntgabe
12. Sonstiges und Schlusswort

Auszahlung der Jagdpacht.
Bitte beachten Sie die aktuelle Corona-Verordnung des 
Landes M-V, das tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im 
Innenbereich sowie der Mindestabstand zu Personen von 
1,50m sind einzuhalten, es wird keine Bewirtung angebo-
ten.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Käding
Vorsitzender

Nach einem gemeinsamen Kaffeetrinken im Juni, starteten 
wir am 24.08.2020 eine weitere Zusammenkunft. Beim 
ersten Mal hatten sich alle persönlich vorgestellt. So war 
bereits eine gewisse Vertrautheit vorhanden. Bei schönem 
Wetter und einer guten Organisation wurde der Grillnach-
mittag für alle eine runde, gemütliche und schmackhafte 
Sache. Zum Grillen wurden auch der Hauseigentümer und 

„Eine Häusergemeinschaft“ wächst zusammen

Frau P. Link eingeladen. In gemütlicher Runde konnten so 
auch gleich noch offene Fragen und Anliegen vorgetragen 
werden, ohne lange Wege zurückzulegen. Es lebt und 
wohnt sich gut „An der Randowaue 4–6“!
Wir freuen uns auf ein weiteres Treffen und danken den 
Organisatoren. Besonderer Dank gebührt unseren beiden 
fleißigen Helfern, Heidrun und Wolfgang Köppen. 
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CariMobil – Beratung auf Rädern

Wir kommen zu Ihnen, sprechen mit Ihnen und unterstützen 
Sie bei Fragen zu: Anträgen, amtlichen Schreiben und Be-
hördenangelegenheiten; Miete, Wohnen und Wohngeld; des 
Auskommens und des Lebensunterhalts; zu Arbeit, Arbeits-
losigkeit, ALG I & ALG II (Hartz IV); zur Erziehung, u.a.

Das Beratungsmobil ist am

Dienstag, den 29.09.2020 in
Löcknitz, kath. Begegnungszentrum 09.00–09.45 Uhr 
Penkun, Marktplatz 10.00–10.45 Uhr
Krackow, Infotafel 11.00–11.30 Uhr
Grambow, am Dorfteich 12.00–12.30 Uhr
Bismark, Parkplatz bei der Feuerwehr 12.45–13.15 Uhr

Donnerstag, den 08.10.2020 in
Glashütte, Gemeindesaal 12.00–12.30 Uhr
Pampow, Spielplatz/Dorfmitte 12.45–13.15 Uhr
Boock, Gaststätte „Zur Goldtonne“ 13.30–14.00 Uhr 

Dienstag, den 13.10.2020 in
Löcknitz, kath. Begegnungszentrum 09.00–09.45 Uhr 
Penkun, Marktplatz 10.00–10.45 Uhr
Nadrensee, bei der Kita 11.00–11.30 Uhr
Ladenthin, Bushaltestelle 11.45–12.15 Uhr
Grambow, am Dorfteich 12.45–13.15 Uhr
Bismark, Parkplatz bei der Feuerwehr 13.30–14.00 Uhr

CariMobil Pasewalk: 
Caritasverband für das Erzbistum
Berlin e.V., Bahnhofstr. 29, 17309 
Pasewalk, Mobil: 0172/5356776
carimobil.pasewalk@caritas-vorpommern.de

Einladung zur Mitgliederversammlung  
der Jagdgenossenschaft Plöwen

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder der Jagdgenossenschaft Plöwen 

zu unserer Mitgliederversammlung am Samstag, den 
10.10.2020 um 9.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Plö-
wen, laden wir herzlich ein.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung und Mitteilung über die Beschlussfähigkeit.
2. Wahl einer Versammlungsleitung
3. Beschluss der Tagesordnung.
4. Bericht des Vorstandes 
 (Vorsitzender und Kassenverwalterin)
5. Aussprache zu den Berichten
6. Entlastung des Vorstandes für die Vorjahre
7. Wahl einer Wahlkommission
8. Wahl der fünf Mitglieder des Jagdgenossenschaftvor-

standes
10. Beschlüsse zum Haushalt
11. Sonstiges
12. Schlusswort des Vorsitzenden

Mit freundlichen Grüßen

Gärtner Uwe 
Vorsitzender

Club der dt.-franz. Freundschaft

Nun nach der Sommerpause und der verordneten „Auszeit 
„von gemeinschaftlichen Treffen bzw. Unternehmungen, 
wenden wir uns der weiteren Arbeit zu und setzen unum-
gängliche Dinge in die Tat um.
Am 25.09.2020 zu 19.00 Uhr, werden wir unsere Arbeit mit 
einem Treffen auf dem Schlosshof in Penkun starten. Unter 
Einhaltung der AHA-Regeln bitten wir im Interesse aller 
Teilnehmer um die entsprechende Disziplin. Hauptthema 
wird die zu planende Fahrt nach Fors sein (07.07.2021 bis 
zum 17.07.2021). Es geht um organisatorische Themen 
und die Teilnehmerregistrierung. Trotzdem wir wegen der 
in diesem Jahr ausgefallenen Fahrt traurig waren, freuen 
wir uns, dass das Gastgeschenk unserer Bürgermeisterin 
gut in Fors angekommen ist. So brauchte man auch in Fors 
einige Zeit, bis eine Zusammenkunft organisiert werden 
konnte. An uns und unsere Bürgermeisterin gerichtet, kam 
dann aber eine Grußbotschaft zurück. Die beigefügten 
Fotos taten gut. Konnten wir doch die aktivsten Mitstreiter 
bei bester Gesundheit und frohgelaunt sehen. Danke an 
den Club aus Fors und den Bürgermeister Alain Canteau. 
Die Corona-Krise macht alles etwas schwieriger. Selbst, 
die immer groß ausgerichtete Feier zum Nationalfeiertag 
musste ausfallen. Da war es gut aus der Ferne von Freun-
den gute Nachrichten zu bekommen. 

Hier der Textauszug aus der Grußbotschaft vom 28.07.2020: 
Auf unserer Vorstandsitzung am 27.08.2020 haben wir die 
grundlegenden Dinge schon besprochen. Alles weitere 
dann am 25.09.2020. Bitte gebt vorab an, wer alles kom-
men wird. Wir möchten und müssen auf Grund der beson-
deren Situation nunmehr die Sache entsprechend vorbe-
reiten. 

K. Prignitz
Präsidentin des Clubs

Die nächste Ausgabe

 amtsBlatt lÖcknItz-penkun

erscheint am Dienstag, den 13.10.2020.
Redaktionsschluss: 29.09.2020 um 12.00 Uhr

Anzeigenschluss für Werbeanzeigen: 
30.09.2020
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kInder – schulen – ferIen

Der Schulstart 
ist geschafft!
Vielen Dank für die lieben 
Glückwünsche, tollen 
Geschenke, süßen Schultüten 
und der tollen Feier 
zu meinem Schulanfang.

Ein besonderer Dank geht an 
die Großeltern und die 
Gaststätte „Zum Bauernhof“.

Löcknitz/Menkin, im August 2020 Eure Melina

Kleine Filmstars aus Löcknitz

Am 29.07.2020 wurden die Vorschul- und Hortkinder der 
deutsch-polnischen Kindertagesstätte „Randow-Spatzen“,  
in den Ueckermünder Tierpark eingeladen. Grund der 
Einladung war es, dass der Greifswalder TV Sender einen 
Film über den Tierpark drehte. Unsere Kinder waren die 
Hauptdarsteller und die Kamera war unser ständiger Be-
gleiter. Das Schönste war für alle Kinder, ganz besonders 
die Jungs, die neue Traktorbahn. 

Kita „Randow-Spatzen“ in Löcknitz
Gartenarbeit im Kindergarten

Es ist ein herausforderndes Jahr für uns alle und anstatt 
die Segel (in Zeiten von Corona) hängen zu lassen, werden 
sie neu in See gesteckt.
Die Erzieher, unser Hausmeister und viele fleißige Helfer 
erschufen einen wunderbaren Garten mit Hochbeeten und 
einen Zaun zur Abgrenzung. Vielen lieben Dank dafür.
Es wurde Frühling und wir konnten es kaum erwarten, 
unsere Beete im eigenen Kindergarten zu bepflanzen.
Eifrig und mit viel Vorfreude wurden die Samen eingepflanzt, 
mit Erde behutsam bedeckt und fleißig gegossen.
Nun hieß es erst mal warten und beobachten. Jeden Tag 
nach dem rechten schauen, gießen und Unkraut zupfen …
Endlich war es soweit, im August konnten wir ernten und 
waren gespannt, wie viel sich in der Erde versteckte. 
Da wir sehr viele Kartoffeln, Zwiebeln, Zuckerschoten und 
Mohrrüben hatten, meldeten wir uns vom Mittag ab und 
kochen sozusagen unsere eigene Suppe. Es gab Pellkar-
toffeln mit selbstgemachten Kräuterquark, Würstchen und 
Mohrrüben zum Nachtisch. Das war lecker!

Die rote Gruppe

Hirsche, Ziegen, Rehe und andere Tiere konnten hautnah 
betrachtet und gestreichelt werden. Viel zu lachen gab es 
im Affenwald, da die Affen für viele lustige Momente sorg-
ten.  Im Streichelgehege der Ziegen ging es auch wild her, 
den Kindern wurde das Futter, samt Packung, aus den 
Händen gerissen. Nach so viel Aktion, brauchten die Kinder 
eine Stärkung. Nach dem Mittagessen ging es dann wieder 
nach Löcknitz in den Kindergarten. Auf dem Rückweg, im 
Bus, haben viele Kinder nochmal von diesem ereignisrei-
chen Vormittag geträumt. Es war für die Kinder ein wun-
derschöner Tag in Ueckermünde, den sie so schnell nicht 
vergessen werden. Den Film kann man übrigens im Greifs-
walder TV sehen und ein Bericht ist im Ostseemagazin zu 
lesen.
Wir bedanken uns beim den Mitarbeitern des Ueckermün-
der Tierparks, besonders bei Frau Fuhrmann. 
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Einen großen Dank an alle!
Endlich darf ich zur Schule gehen,

lernen wie Buchstaben 
& Zahlen stehen.

Bedanke mich für alle Gaben
die mich überaus glücklich 

gemacht haben.

Euer

Rafael Ian Rüdiger

Für die vielen Glückwünsche, 
Karten & Geschenke zu meiner 

Einschulung, 
möchte ich mich ganz herzlich 

bei euch bedanken! 
Ich hatte einen tollen Tag und 

freue mich nun auf die Schulzeit. 

Euer Arne Großjohann

01.08.2020

Anmeldung  
der Schulanfänger 
Schuljahr 2021/2022

Sehr geehrte Eltern,

für alle Kinder, die in der Zeit 
vom 01.07.2014 bis 30.06.2015 
geboren wurden, beginnt im kommenden Jahr die 
Schulpflicht.

Die Anmeldung der Schulanfänger für das Schuljahr 
2021/2022 erfolgt von Montag, den 12.10.20, bis Don-
nerstag, den 15.10.20 täglich in der Zeit von 7.00 bis 
11.30 Uhr im Sekretariat der Grundschule Penkun.

Bringen Sie bitte die Geburtsurkunde Ihres Kindes 
sowie einen Nachweis über die Erziehungsberechtigten 
mit, falls aus der Geburtsurkunde nicht ersichtlich (ggf. 
die Sorgeerklärung von nichtverheirateten Eltern).

Ausländische Familien benötigen eine Meldebeschei-
nigung des Einwohnermeldeamtes (Meldebescheini-
gung mit Familie). Bei Namensänderungen Ihres Kindes 
sowie bei Zuzug oder Umzug bitte Bescheinigungen 
der Behörden im Sekretariat einreichen.

Der Einzugsbereich für Penkun 
umfasst folgende Orte: 
Penkun mit den OT Storkow, Wollin, Friedefeld, Som-
mersdorf, Grünz, Neuhof, Radewitz; Krackow mit den 
OT Battinsthal, Schuckmannshöh, Hohenholz, Lebehn, 
Kyritz; Glasow mit OT Streithof; Nadrensee mit OT 
Pomellen.

gez. S. Markowsky
Schulleiterin

Anmeldung der Schulanfänger  
in der Grundschule „Am See“ Löcknitz

Die Anmeldung der Schulanfänger für das Schuljahr 
2021/2022 findet an folgenden Tagen im Sekretariat 
der GS „Am See“ Löcknitz, Am See 10 statt:
- Mo., 21.09.–Do., 24.09.2020 von 8.20 bis 13.00 Uhr
- Mo., 28.09.–Do. 01.10.2020 von 8.20 bis 13.00 Uhr
- Mo., 12.10.–Do. 15.10.2020 von 8.20 bis 13.00 Uhr
- Mo., 19.10.–Do., 22.10.2020 von 8.20 bis 13.00 Uhr

Auf Grund der Coronabestimmungen bitten wir Sie, 
einen Termin zur Anmeldung zu vereinbaren unter der 
Tel.-Nr.: 039754/20612 von 8.00 bis 12.00 Uhr oder per 
Mail unter grundschule-loecknitz@t-online.de

Schulpflichtig sind alle Kinder die zwischen dem 
01.07.2014 und dem 30.06.2015 geboren wurden.

Mitzubringen sind die Geburtsurkunde, der Impfpass 
des Kindes und ggf. die Sorgeerklärung von nicht ver-
heirateten Eltern. Ausländische Familien legen bitte die 
Meldebescheinigung des Einwohnermeldeamtes Löck-
nitz vor.

Eingeschult werden in unserer Schule Kinder aus den 
Orten: Löcknitz, Ramin, Grambow, Plöwen, 
Bergholz und Rossow mit den 
dazugehörenden Ortsteilen. 

S. Erdmann
Schulleiterin

September zwischen Garten und Haus
Hallo, ihr Schwalben!

Hallo, ihr Schwalben, wer rief die Versammlung ein? Hallo, ihr Schwal-
ben, – oder fühltet ihr euch allein? Hunderte Schwalben beleben plötzlich 
den Himmel, schwirren pfeilschnell zwischen Haus und Garten, ein auf 
und ab, ein unvermüdliches Starten. Sie fliegen die kunstvoll von den 
Schwalben unter’m Dach angeklebten Behausungen ihrer Artgenossen 
an, berühren mit den Schnäbeln deren Nestrand. Es sieht aus, als würden 
sie die Nester küssen, aber das können wir nicht wissen.
Kurz vor dem Abflug, weit nach Süden über’s Meer, berührt dieses 
Schauspiel mich wieder sehr, denn am nächsten Morgen sind alle fort, wir 
aber bleiben an diesem Ort. Etwas Traurigkeit macht im Herzen sich breit 
– nun ist der Winter nicht mehr weit. 
Jedoch wir wissen: 
Der Frühling bringt sie uns 
zurück, solange die Schwalben fliegen, 
lebt der Mensch im Glück.
Irmgard Wittkopp
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Informationen

GLASFASERAUSBAU 
IN IHRER REGION

Die Glasfaser kommt.

Tel: 03332 449-449
E-Mail: glasfaser@stadtwerke-schwedt.de

www.glasfaser-sws.de

Welche Vorteile hat ein Glasfaser-Hausanschluss? 
Wie und wann kommt die Glasfaser zu mir?
Ist mein Anschluss gefördert?

Mit
1.000 Mbit/s

in die 
Zukunft

AUF JEDE FRAGE DIE RICHTIGE ANTWORT:

Geförderter Glasfaserausbau:  
Jetzt heißt es, aktiv werden!

Die digitale Zukunft hält in Löcknitz-Penkun bereits Einzug 
– zumindest in den Teilen, die internet-technisch bisher als 
unterversorgt galten. Die Bauarbeiten für die Verlegung von 
über 4700 Kilometer Glasfaser haben begonnen. Ein großer 
Schritt zurVerbesserung der Lebens- und Arbeitsqualität 
vor Ort.

Der vom Bund geförderte Ausbau des Glasfasernetzes in 
Löcknitz-Penkun steht in den Startlöchern. Alle Haushalte, 
die im Fördergebiet liegen und bisher über eine Internet-
geschwindigkeit von weniger als 30 Mbit/s verfügen, be-
kommen auf Wunsch einen Glasfaseranschluss direkt ins 
Haus gelegt – kostenfrei.
Die e.discom Telekommunikation GmbH und die Stadtwer-
ke Schwedt GmbH setzen in Kooperation den Ausbau in 
der Region um.

Für alle geförderten Hausbesitzer gilt es nun, mit den 
Stadtwerken Kontakt aufzunehmen. „Denn nur wer förder-
fähig ist und aktiv sein Interesse an dem Hausanschluss 
bekundet, erhält seinen Anschluss an das Glasfasernetz 
kostenfrei“, betont Dirk Sasson, Geschäftsführer der Stadt-
werke Schwedt. Alle geförderten Haushalte wurde hierüber 
bereits per Brief von den Stadtwerken informiert.

Möchten Sie mehr erfahren? 

In der Zeit vom 05.10.2020 bis zum 31.10.2020 finden in 
Grambow, Bergholz, Plöwen, Blankensee, Book, Glasow 
und Ramin Informationsveranstaltungen und Bürgerbera-
tungen statt – die genauen Termine werden vor Ort recht-
zeitig bekannt gegeben. Sie Bürger haben hier die Mög-
lichkeit, sich über den Netzausbau, den Hausanschluss, 
sowie passende Produkte für Internet und Telefon zu in-
formieren. 

Unter www.glasfaser-sws.de kann jeder Eigentümer prüfen, 
ob sein Objekt förderfähig ist.
Bei Fragen sind die Mitarbeiter der Stadtwerke Schwedt 
unter der Telefonnummer 03332/449-449 oder per E-Mail 
glasfaser@stadtwerke-schwedt.de erreichbar.

Informationen zu Ihrem Breitbandausbau
BreitlandNet –  

Ein Produkt der Landwerke M-V Breitband GmbH

Die Landwerke M-V Breitband GmbH sorgt im Landkreis 
Vorpommern-Greifswald in dem Projektgebiet VG 26_07 
in 16 Gemeinden für den Ausbau bis zum Hausanschluss 
und den Betrieb eines flächendeckenden Glasfaserhoch-
geschwindigkeitsnetzes.
Sie als Bürger haben die einmalige Möglichkeit, sich das 
schnellste Wow für M-V mit moderner Glasfasertechnologie 
zu sichern. Wir möchten das ambitionierte Projekt in unse-
ren Gemeinden bekannt machen und mit den Bürgern über 
den geförderten Breitbandausbau ins Gespräch kommen. 
Auf Einwohner-Informationsveranstaltungen werden die 
Bürger und Bürgerinnen vor Baubeginn über den Glasfa-
serausbau in Ihren Gemeinden durch die Landwerker in-
formiert. Die Termine werden in den Gemeinden sowie im 
nächsten Amtsblatt bekanntgegeben, so dass Schnellent-
schlossenen die Möglichkeit eingeräumt wird, innerhalb 
der Planungs- und Bauphase im betreffenden Bauabschnitt 
in Ihrer Gemeinde einen Glasfaser-Hausanschluss der 
Landwerke M-V Breitband GmbH kostenlos zu erhalten.

Wer ist förderfähig?

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald informiert unter 
https://www.kreis-vg.de/Breitbandausbau über die förder-
fähigen Gebiete und Anschlusspunkte. Bitte informieren 
Sie sich dort vorab, ob Sie über das Bundesförderpro-
gramm mit der zukunftsfähigen Glasfasertechnologie an-
geschlossen und versorgt werden können.
Weitere Informationen zu Ihrem Projektgebiet finden Sie 
auf www.BreitlandNet.de
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